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BilMOG: Bundestag verabschiedet Bilanzreform

Der Bundestag hat am 26.03.2009 das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) verabschiedet. 
Für den Bereich der betrieblichen Altersversorgung kommt es zu den bereits bekannten Neuerungen:
 

Än​de​rung der Rück​stel​lungs​be​wer​tung

Rück​stel​lun​gen von Un​ter​neh​men für künf​ti​ge Ver​pflich​tun​gen wer​den in Zu​kunft rea​lis​ti​scher be​wer​tet. Für die Ermittlung der Pen​si​ons​rück​stel​lun​gen in der Handelsbilanz bedeutet das konkret: 

 

· Berücksichtigung künf​ti​ger Ent​wick​lun​gen  

Bei der Ermittlung von Pensionsrückstellungen sind nunmehr auch künftig zu erwartende Lohn-, Preis-​ und Per​so​nal​ent​wick​lun​gen entsprechend zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass u.a. auch die gesetzlich verankerte Anpassung laufender Renten durch Ansatz eines Rententrends, der kaufmännisch vernünftig zu wählen ist, in die Bewertung der Verpflichtung mit einfließen muss.  
 

· Abzinsung der Rückstellungen mit Marktzinssatz 

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind künftig mit einem von der Bundesbank vorgegebenen durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. Gefordert ist hierbei eine Laufzeitkongruenz, von der bei größeren Beständen abgewichen werden kann (Vereinfachungsregel: Laufzeit 15 Jahre) 

 

· Bewertungsverfahren  

Künftig soll der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag für künftige Verplichtungen ausgewiesen werden - hinsichtlich des Bewertungsverfahren werden per Gesetz jedoch keine expliziten Vorgaben gemacht, es besteht grundsätzlich ein Wahlrecht. Das gewählte Verfahren ist allerdings im Anhang zur Bilanz anzugeben. 

 

· Saldierung 

Pensionsrückstellungen müssen künftig mit Vermögen, das ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern dient und dem Zugriff anderer Gläubiger entzogen ist, saldiert werden. Für eine kongruent rückgedeckte Pensionszusage bedeutet dies künftig einen deutlich verringerten Bilanzausweis, da nur noch das Delta zwischen Pensionsrückstellungen und hierfür reserviertem Vermögen ausgewiesen wird.   

 

· Zeitwertbewertung 

Planvermögen, das ausschließlich für die Erfüllung von Pensionsverpflichtungen reserviert ist, ist künftig mit dem Zeitwert (Fair Value) zu bewerten. 

 

Die Be​wer​tung der Rück​stel​lun​gen wird also stark dy​na​mi​siert. Die Neu​re​ge​lung wird damit bei den Pen​si​ons​rück​stel​lun​gen zu einer Er​hö​hung füh​ren. 

 

Um diese Ef​fek​te ab​zu​mil​dern, sieht das Ge​setz die Mög​lich​keit vor, die Zuführung zu den Rück​stel​lungen über einen Zeit​raum von bis zu 15 Jah​ren zu verteilen. Die steu​er​li​chen Vor​schrif​ten des § 6a EStG blei​ben un​ver​än​dert, so dass es nicht zu Steu​er​aus​fäl​len kom​men wird. 

 

Weiterhin keine Passivierungspflicht für mittelbare Pensionsverpflichtungen

 

Der Artikel 28 Abs. 1 S. 2 EGHGB wird unverändert beibehalten. Damit besteht auch zukünftig keine Passivierungspflicht für mittelbare Pensionsverpflichtungen.   

 

 

In​kraft​tre​ten

 

Das Ge​setz soll un​mit​tel​bar nach Zu​stim​mung durch den Bun​des​rat (für April 2009 geplant) in Kraft tre​ten. Die neuen Bi​lan​zie​rungs​re​ge​lun​gen sind ver​pflich​tend für Ge​schäfts​jah​re ab dem 1. Ja​nu​ar 2010 an​zu​wen​den. Sie kön​nen frei​wil​lig be​reits für den Ab​schluss 2009 an​ge​wen​det wer​den, je​doch nur als Ge​samt​heit. Ei​ni​ge Vor​schrif​ten, ins​be​son​de​re zur Um​set​zung EU-​recht​li​cher Vor​ga​ben, gel​ten ver​pflich​tend schon für das Ge​schäfts​jahr 2009. 

